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Ordnung für die Prüfung  
im Masterstudiengang Insolvenzrecht und 
Reorganisationsverfahren im Fachbereich  

Umweltwirtschaft/Umweltrecht  
an der Hochschule Trier 

vom 17.10.2017 
 
Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167; BS 223-
41) in der Fassung vom 19. November 2010 
(GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 17), 
hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Um-
weltwirtschaft/ Umweltrecht der Hochschule 
Trier am 04.10.2017 die folgende Prüfungsord-
nung an der Hochschule Trier beschlossen. 
Diese Prüfungsordnung hat der Präsident am 
16.10.2017 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt 
gemacht.  
 
I N H A L T 
 
Präambel 
 
I. Allgemeines 
§ 1 Zweck der Prüfung 
§ 2 Abschlussgrad 
§ 3 Zulassungsausschuss 
§ 4 Zulassung zum Studium 
§ 5 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
  Umfang des Lehrangebotes 
§ 6 Prüfungsausschuss, Prüfungsamt 
§ 7 Prüfende und Beisitzende, Betreuende 
  der Master-Thesis 
§ 8 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
  und Zulassungsverfahren 
§ 9 Module, Vergabe von Leistungspunk-
  ten (ECTS), Arten der Prüfungsleistun-
  gen, Fristen 
§ 10 Studienleistungen 
§ 11 Mündliche Prüfungen 
§ 12 Schriftliche Prüfungen 
§ 13 Projektarbeiten  
§ 14 Abschlussarbeit 
§ 15 Kolloquium über die Abschlussarbeit 
§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen / 
  Ermittlung von Modulergebnissen 
§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
  Ordnungsverstoß 
§ 18 Bestehen, Nichtbestehen und  
  Bescheinigung von Prüfungsleistungen  
§ 19 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
  und Abschlussarbeit 
§ 20 Anerkennung von Studien- und Prü-
  fungsleistungen und Anrechnung  
  außerhochschulischer Kompetenzen 
 
II. Masterprüfung 
§ 21 Umfang und Art der Masterprüfung  
§ 22 Zulassungsvoraussetzungen für die 
  Abschlussarbeit 
 

§ 23 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis,  
  Diploma Supplement 
§ 24 Urkunde 
 
III. Schlussbestimmungen 
§ 25 Ungültigkeit der Master-Prüfung 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
IV. Inkrafttreten 
§ 27 Inkrafttreten 
 
V. Außerkrafttreten 
§ 28 Außerkrafttreten der bisherigen  
  Prüfungsordnung und Übergangsvor-
  schriften 
 
Präambel 
 
Der Fachbereich Umweltwirtschaft/Umwelt-
recht sieht seine Aufgabe in der wissenschaftli-
chen Lehre in Verbindung mit anwendungsbe-
zogener Forschung zur Ausbildung von qualifi-
zierten und verantwortungsbewussten Absol-
ventinnen und Absolventen, die sich durch die 
Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung 
auszeichnen. Hierzu wird von den Studierenden 
erwartet, dass sie Lehrveranstaltungen regel-
mäßig besuchen und kontinuierlich vor- und 
nachbereiten. 
  
I. Allgemeines 
 
§ 1 Zweck der Prüfung  
 
Die Masterprüfung führt zu einem weiteren be-
rufsqualifizierenden akademischen Abschluss 
des deutschsprachigen weiterbildenden Mas-
ter-Studienganges „Insolvenzrecht und Reorga-
nisationsverfahren (LL.M.)“. Mit der Masterprü-
fung wird festgestellt, ob die Studierenden die 
Zusammenhänge ihres Faches überblicken und 
die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Me-
thoden und Erkenntnisse selbstständig anzu-
wenden und weiterzuentwickeln, komplexe Ent-
wicklungs-, Planungs- und Organisationsaufga-
ben zu übernehmen, sowie in der Lage sind, 
den Anforderungen eines sich stetig wandeln-
den Berufsfeldes kompetent und innovativ zu 
begegnen und Führungsaufgaben zu überneh-
men. Des Weiteren wird festgestellt, ob die Stu-
dierenden die Fähigkeiten besitzen, welche sie 
zu Forschung sowie anderen konzeptionellen 
Tätigkeiten im Bereich des Insolvenzrechts be-
fähigen, die ein hohes Maß an abstrahierender 
und formalisierender Auseinandersetzung und 
konstruktiver Lösungskompetenz erfordern. 
 
§ 2 Abschlussgrad 
 
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird 
der akademische Grad "Master of Laws (abge-
kürzt "LL.M.")" verliehen. 
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§ 3 Zulassungsausschuss 
 
(1) Für jeden Master-Studiengang wird ein Zu-
lassungsausschuss gebildet, welcher vom 
Fachbereich bestimmt wird. 
 
(2) Dem Zulassungsausschuss gehören an: 
1. vier Professorinnen bzw. Professoren, zu 

denen auch Honorarprofessorinnen bzw. -
professoren oder Lehrbeauftragte des Fach-
bereichs Umweltwirtschaft/ Umweltrecht ge-
hören können; 

2. eine Studierende bzw. ein Studierender des 
Fachbereichs, 

3. je ein Mitglied gem. § 37 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
HochSchG. 

Sofern dem Zulassungsausschuss auch ein/e 
Lehrbeauftragte/r angehört, ist die Zahl der Pro-
fessorinnen bzw. Professoren zu erhöhen. 
 
(3) Der Zulassungsausschuss entscheidet über 
das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß § 4 dieser Ordnung. 
 
(4) Der Fachbereich kann beschließen, dass 
der Prüfungsausschuss gemäß § 6 den Zulas-
sungsausschuss ersetzt. 
 
§ 4 Zulassung zum Studium 
 
(1) Die Zulassung zum weiterbildenden Master-
Studiengang setzt voraus: 
1. einen schriftlichen Antrag der Bewerberin    

oder des Bewerbers sowie  
2. den Nachweis über einen ersten qualifizier-

ten Hochschulabschluss im Fach Wirt-
schafts- und Umweltrecht oder Wirtschafts-
recht mit der Note „gut“ (mind. 2,5) oder 
Erste Juristische Prüfung mit der Note „be-
friedigend“ (mind. 6,5 Punkte) gem. § 8 Ju-
ristische Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
Rheinland-Pfalz (JAPO) vom 1. Juli 2003, 
GVBl. 2003, S 131 ff. oder einen vergleich-
baren Studienabschluss, insbesondere aus 
betriebswirtschaftlichen Fächern, oder  

3. den Nachweis über eine einschlägige be-
rufsqualifizierende Abschlussprüfung außer-
halb der Hochschule, wie insbesondere ein 
Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferexa-
men und 

4. den Nachweis über eine qualifizierte berufs-
praktische Erfahrung von in der Regel min-
destens einem Jahr. Sofern der Nachweis 
nicht mit dem Zulassungsantrag erfolgen 
kann, ist er spätestens bis zur Anmeldung 
der Master-Thesis zu erbringen. 

(2) Die Zulassung von Bewerbern ohne ersten 
Hochschulabschluss setzt voraus: 
1. einen schriftlichen Antrag der Bewerberin o-

der des Bewerbers sowie 
2. den Nachweis über die Hochschulzugangs-

berechtigung gemäß § 35 HochSchG und 

3. den Nachweis über die Ausübung einer be-
ruflichen Tätigkeit, die hinreichende inhaltli-
che Zusammenhänge mit dem Studiengang 
aufweist und Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermittelt, die für den Studiengang förderlich 
sind und über einen Zeitraum von mindes-
tens drei Jahren ausgeübt wurde. 

4. Weitere Voraussetzung ist das erfolgreiche 
Bestehen einer von der Hochschule vorge-
nommenen Eignungsprüfung, die die 
Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifika-
tion mit der eines abgeschlossenen grund-
ständigen Studiums feststellt. Das Nähere 
regelt die Ordnung zur Feststellung der stu-
diengangbezogenen Eignung für den weiter-
bildenden Master-Studiengang „Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren (LL.M)“ 
des Fachbereichs Umweltwirtschaft/Um-
weltrecht der Hochschule Trier, Standort 
Umwelt-Campus Birkenfeld (Anlage 3). 

(3) Bewerberinnen und Bewerber mit einem 
ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss mit weniger als 210 ECTS-Punkten, die 
sich in einen Master-Studiengang mit 90 ECTS-
Punkten einschreiben wollen, haben die Mög-
lichkeit, spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
ter-Thesis zusätzliche Leistungen bis zu einem 
Umfang der Differenz der bisher erbrachten 
ECTS-Punkte zu den für einen Masterab-
schluss erforderlichen 300 ECTS-Punkten zu 
erbringen. Diese Bewerber legen dem Zulas-
sungsausschuss einen Vorschlag für einen Be-
legungskatalog für zusätzliche Leistungen vor, 
der dann vom Zulassungsausschuss gemäß § 
3 verbindlich festgelegt wird und Bestandteil der 
Zulassung des Bewerbers ist. Die genaue Vor-
gehensweise regelt der Zulassungsausschuss. 
 
(4) Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 HochSchG kann 
zum Masterstudium vor Abschluss des Ba-
chelor-Studiums zugelassen werden, wenn 
zum Zeitpunkt des Beginns des ersten Fachse-
mesters weniger als 20 Kreditpunkte (ECTS) 
zum erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Stu-
diums erbracht werden müssen und die zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung errechnete 
Durchschnittsnote aller bestandenen Prüfungs-
leistungen nicht unter der in § 4 Abs. 2 ggf. fest-
gelegten Zeugnisabschlussnote mit einer Ge-
samtnote von in der Regel mindestens 2,5 liegt. 
Die Einschreibung erlischt, wenn die Zugangs-
voraussetzungen nicht bis zum Ende des ersten 
Semesters nachgewiesen werden. Eine er-
neute Einschreibung in einen Master-Studien-
gang an der Hochschule Trier ist erst nach er-
folgreichem Abschluss eines ersten berufsqua-
lifizierenden Hochschulstudiums möglich, so-
fern die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 
werden. 
 
(5) Die Zulassung kann mit weiteren Auflagen 
verbunden werden. 
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(6) Über das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Abs. 1, 2 und Abs. 4 sowie über Ausnah-
men und Auflagen nach Abs. 5 entscheidet der 
Zulassungsausschuss nach § 3. 
 
(7) Mit der Zulassung und der Teilnahme an 
dem weiterbildenden Master-Studiengang „In-
solvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
(LL.M.)“ werden Gebühren erhoben. Das Nä-
here regelt die Gebührenordnung des weiterbil-
denden Master-Studiengangs „Insolvenzrecht 
und Reorganisationsverfahren (LL.M.)“ (Anlage 
4). 
 
§ 5 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der 
Regel abgeschlossen werden kann (Regelstu-
dienzeit), beträgt 4 Semester mit insgesamt ei-
ner studentischen Arbeitsbelastung entspre-
chend 90 Leistungspunkten (ECTS). Gemäß § 
26 Abs. 2 Nr. 5 HochSchG entspricht ein Leis-
tungspunkt (ECTS) einer studentischen Arbeits-
belastung von 30 Stunden. Innerhalb der Regel-
studienzeit kann die Masterprüfung abgelegt 
werden. 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über die in 
Abs. 1 genannte Semesterzahl. Das Lehrange-
bot ist vollständig modularisiert und umfasst 
Pflichtveranstaltungen im Umfang von insge-
samt 90 SWS. 
 
(3) Die Prüfungsleistungen können auch vor Ab-
lauf der festgesetzten Fristen auf Antrag abge-
legt werden. 
 
(4) Die Anzahl, die Vergabe von Leistungspunk-
ten (ECTS) und die Module gemäß § 25 Abs. 2 
HochSchG befinden sich in Anlage 1 dieser 
Ordnung. 
 
§ 6 Prüfungsausschuss, Prüfungsamt 
 
(1) Der Fachbereich bildet einen Prüfungsaus-
schuss. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:  
1. vier Professorinnen oder Professoren, zu 

denen auch Honorarprofessorinnen bzw. -
professoren gehören können,  

2. ein studentisches Mitglied und  
3. je ein Mitglied aus den Gruppen gemäß § 37 

Abs. 2 Nr. 3 und 4 HochSchG (sofern im 
Fachbereich beschäftigt). 

(3) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisa-
tion der Prüfungen und für Entscheidungen in 
Prüfungsangelegenheiten zuständig. Er achtet 
darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung 
eingehalten werden. Das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses berichtet regelmäßig 

dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der 
Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die 
Verteilung der Noten der Prüfungsleistungen 
und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord-
nung. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
werden vom Fachbereichsrat bestimmt, aus de-
ren Mitte werden das vorsitzende Mitglied und 
dessen Stellvertretung vom Prüfungsaus-
schuss gewählt. Die Amtszeit des studenti-
schen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen 
Mitglieder drei Jahre. Sofern ein Mitglied vorzei-
tig ausscheidet, wird nachträglich ein Ersatzmit-
glied für den Rest der Amtszeit bestimmt.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann einzelne Auf-
gaben dem vorsitzenden Mitglied übertragen. 
Ablehnende Entscheidungen kann das vorsit-
zende Mitglied nur treffen, soweit eine entspre-
chende Entscheidungspraxis in vergleichbaren 
Angelegenheiten besteht. 
 
(6) Vorsitz und Stellvertretung werden von einer 
Professorin oder einem Professor wahrgenom-
men. Mitglieder des Prüfungsausschusses, die 
die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 Hoch-
SchG nicht erfüllen, haben bei Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses über die Bewertung 
und Anrechnung von Prüfungsleistungen kein 
Stimmrecht. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben das Recht, bei den Prüfungen 
zugegen zu sein, soweit sie sich nicht im glei-
chen Zeitraum zu derselben Prüfung angemel-
det haben. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern 
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch das vorsitzende Mitglied oder durch die 
Stellvertretung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 
 
(8) Die Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses werden in nicht öffentlichen Präsenzsitzun-
gen oder im Umlaufverfahren getroffen. An Prä-
senzsitzungen können auf Einladung des vorsit-
zenden Mitglieds Gäste teilnehmen, die gleich-
ermaßen zur Verschwiegenheit verpflichtet 
sind. Das vorsitzende Mitglied lädt zu Präsenz-
sitzungen mit einer Frist von einer Woche unter 
Angabe der Tagesordnungspunkte ein; in die 
Frist wird der Tag der Sitzung nicht eingerech-
net. Die Umlaufbeschlüsse werden auf Veran-
lassung des vorsitzenden Mitglieds getroffen. 
 
(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Hälfte der gesetzlichen Mitglieder an-
wesend ist oder sich an einem Umlaufbe-
schluss beteiligt. Wird dieses Quorum im ersten 
Termin bzw. im ersten Umlaufbeschluss nicht 
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erreicht, kann mit derselben Tagesordnung er-
neut vom vorsitzenden Mitglied geladen oder 
ein Umlaufbeschluss veranlasst werden. In die-
sem Fall ist der Prüfungsausschuss stets be-
schlussfähig. 
 
(10) Das Prüfungsamt ist in Zusammenarbeit 
mit dem Prüfungsausschuss für die Organisa-
tion und Koordination des Prüfungswesens ein-
schließlich der Erteilung des Abschlusszeugnis-
ses, der Abschlussurkunde sowie des Diploma 
Supplements zuständig. Verwaltungshandeln 
des Prüfungsausschusses wird in der Regel 
durch das Prüfungsamt ausgeführt. Bekannt-
machungen erfolgen in der Regel durch das 
Prüfungsamt. Das Prüfungsamt nimmt die An-
meldungen zu den Prüfungsleistungen entge-
gen und stellt fest, ob die Voraussetzungen für 
die Zulassungen zu Prüfungen erfüllt sind. Das 
Prüfungsamt ist Widerspruchsbehörde in Prü-
fungsangelegenheiten. 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende, Betreuende 
der Abschlussarbeit  
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende 
und Beisitzende. Er regelt das Verfahren zur 
Bestellung durch Beschluss. Er kann die Bestel-
lung auf das vorsitzende Mitglied übertragen. 
 
(2) Prüfende sind die in § 25 Abs. 4 Satz 1 
HochSchG genannten Personen sowie Profes-
sorinnen und Professoren im Ruhestand, Hono-
rarprofessorinnen und Honorarprofessoren. 
Darüber hinaus können wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Assistentinnen und Assistenten mit Aufga-
ben gemäß § 56 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 Satz 
4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben, Lehrbeauftragte, in der beruflichen Praxis 
erfahrene Personen sowie Lehrende ausländi-
scher Hochschulen, die eine dem Personen-
kreis gemäß § 25 Abs. 4 Satz 1 und 2 Hoch-
SchG gleichwertige Qualifikation besitzen, prü-
fen. Der Prüfungsausschuss kann bei Vorliegen 
zwingender Gründe über Ausnahmen unter Be-
achtung von § 25 Abs. 4 und 5 HochSchG ent-
scheiden. 
 
(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden, wer in 
dem zu prüfenden Fach die Voraussetzung ge-
mäß § 25 Abs. 5 HochSchG besitzt. 
 
(4) Zweitprüfer der Abschlussarbeit sind Perso-
nen gemäß Abs. 2. Über Ausnahmen entschei-
det der Prüfungsausschuss.  
 
(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Namen der Prüfenden 
und Beisitzenden sowie die Meldefristen zu den 
Prüfungen rechtzeitig bekannt gegeben wer-
den.  

(6) Die Studierenden können für die Abschluss-
arbeit die Prüfenden vorschlagen. Dieser Vor-
schlag begründet keinen Rechtsanspruch. 
 
(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 6 Abs. 7 
entsprechend. 
 
§ 8 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
und Zulassungsverfahren 
 
(1) An Prüfungen kann nur teilnehmen, wer zum 
Zeitpunkt der Prüfung an der Hochschule Trier 
im Master-Studiengang „Insolvenzrecht und 
Reorganisationsverfahren (LL.M.)“ eingeschrie-
ben ist. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss oder die von ihm 
damit betraute Stelle legt die Prüfungstermine 
fest und bestimmt die Fristen für die Meldung, 
für den Rücktritt von der Meldung und ggf. für 
den Antrag auf Zulassung. Ferner legt der Prü-
fungsausschuss fest, welche Unterlagen mit 
dem Antrag auf Zulassung vorzulegen sind. Ist 
es nicht möglich, die Unterlagen in der vorge-
schriebenen Weise zu erbringen, kann der Prü-
fungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Weise zu führen. 
 
(3) Die Studierenden müssen sich zu allen Prü-
fungen sowie allen Wiederholungsprüfungen in-
nerhalb der während des jeweiligen Semesters 
geltenden Anmeldefristen (Ausschlussfristen) 
im hochschuleigenen elektronischen Prüfungs-
verwaltungssystems anmelden bzw. abmelden. 
Die Anmelde- bzw. Rücktrittsfrist endet für jede 
Prüfung drei Werktage vor dem jeweiligen Prü-
fungstermin um 24:00 Uhr. Bei der Berechnung 
der Frist gilt der Samstag nicht als Werktag. Er-
folgt die Anmeldung nicht fristgerecht, ist eine 
Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig. Erfolgt 
ein Rücktritt nicht fristgerecht, wird die Prüfung 
mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Stu-
dierenden an dieser Prüfung ohne triftige 
Gründe nicht teilnehmen. § 17 Abs. 1 gilt ent-
sprechend. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(4) Bei der jeweiligen Meldung bzw. dem jewei-
ligen Antrag beim zentralen Prüfungsamt des 
jeweiligen Hochschulstandortes erklären die 
Studierenden, ob sie seit der Einschreibung an 
der Hochschule Trier in einem Studiengang in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine 
Prüfung endgültig nicht bestanden haben. 
 
(5) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn die Studierenden in dem ge-
wählten Studiengang oder insgesamt in zwei 
Studiengängen an einer Hochschule in der Bun-
desrepublik Deutschland den Prüfungsan-
spruch verloren haben oder wenn Studierende 
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wegen der Anrechnung von Fehlversuchen ge-
mäß § 18 Abs. 1 keine Möglichkeit mehr zur Er-
bringung von Prüfungsleistungen haben, die für 
das Bestehen der Masterprüfung erforderlich 
sind.  
 
§ 9 Module, Vergabe von Leistungspunkten 
(ECTS), Arten der Prüfungsleistungen, Fris-
ten 
 
(1) Module werden in der Regel mit einer Prü-
fungsleistung abgeschlossen. Eine Prüfungs-
leistung besteht in der Regel aus einer benote-
ten studienbegleitenden Prüfung. Leistungs-
punkte (ECTS) werden auf der Grundlage des 
erfolgreichen Abschlusses eines Moduls verge-
ben.  
 
(2) Prüfungsleistungen werden in  
1. mündlichen Prüfungen gemäß § 11 und §15, 
2. schriftlichen Prüfungen gemäß § 12, 
3. Projektarbeiten gemäß § 13, 
4. der Abschlussarbeit gemäß § 14 einschließ-

lich eines Kolloquiums gemäß §15  
abgelegt. 
 
(3) Die Form der Prüfungsleistung (z.B. Klausur, 
Kolloquium, Projektpräsentation, Seminar- und 
Hausarbeit, Praktikumsleistung, Referat, oder 
mündliche Prüfung oder eine Kombination da-
von) wird durch die jeweilig Prüfenden zu Be-
ginn des Semesters bekannt gegeben. 
 
(4) Prüfungsleistungen gemäß §§ 12 und 13 
werden von den in § 7 Abs. 2 genannten Perso-
nen in der Regel innerhalb von 6 Wochen be-
wertet. Die Abschlussarbeit gemäß § 14 ist in 
der Regel innerhalb von 6 Wochen zu bewerten. 
Die Bewertung wird in geeigneter Weise be-
kanntgegeben. Die Bekanntgabe kann auch in 
elektronischer Form innerhalb des hochschulei-
genen Prüfungsverwaltungssystems erfolgen. 
 
(5) Machen Studierende glaubhaft, dass sie we-
gen länger andauernder Krankheit, ständiger 
Behinderung, erheblicher familiärer Verpflich-
tungen oder aus anderen, von ihnen nicht zu 
vertretenden Gründen nicht in der Lage sind, 
Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen, gestattet der Prüfungs-
ausschuss auf schriftlichen Antrag, die Prü-
fungsleistungen innerhalb einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in anderer Form zu erbringen. Dazu 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attests oder 
eines vergleichbaren Nachweises verlangt wer-
den. Der Prüfungsausschuss kann ein amts-
ärztliches Attest verlangen. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
den Studierenden die Prüfungstermine spätes-
tens 4 Wochen vor Ende der Vorlesungszeit und 

mindestens 4 Wochen vor dem jeweiligen Prü-
fungstermin bekannt gegeben werden.  
 
§ 10 Studienleistungen 
 
(1) Der erfolgreiche Abschluss von Studienleis-
tungen kann - nach den Regeln zur Prüfungs-
belastung der Kultusministerkonferenz - Zulas-
sungsvoraussetzung für die Erbringung von 
Prüfungsleistungen sein oder für den erfolgrei-
chen Abschluss eines Moduls vorausgesetzt 
werden.  
 
(2) Eine Studienleistung ist eine von einer/ei-
nem Prüfenden bewertete individuelle Leistung. 
Sie kann beispielsweise in Form von Referaten, 
Hausarbeiten, Einsendeaufgaben, Protokollen, 
Testaten oder Klausurarbeiten erbracht werden. 
Teilnahmebescheinigungen sind keine Studien-
leistungen. 
 
(3) Studienleistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. Anlage 2 weist 
die Module mit der jeweiligen Bezeichnung und 
der Anzahl der zu erbringenden Studienleistun-
gen auf.  
 
(4) Ihre Form und der Zeitpunkt ihrer Erbringung 
werden durch die/den jeweilig Lehrende bzw. 
Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung oder 
des Moduls bekannt gegeben. 
 
(5) Eine Bewertung von Studienleistungen er-
folgt in der Regel innerhalb von 4 Wochen. 
 
§ 11 Mündliche Prüfungen 
 
(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie in der Lage sind, 
die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien 
und Lehrmeinungen ihres Fachgebietes zu de-
finieren und zu interpretieren und ihre Fähigkei-
ten zu Problemlösungen auch in neuen und un-
vertrauten Situationen anwenden zu können. 
Durch mündliche Prüfungen soll ferner festge-
stellt werden, ob die Studierenden über ein ver-
tieftes Fachwissen verfügen. 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden von mehreren 
Prüfenden oder von einer bzw. einem Prüfen-
den in Gegenwart einer oder eines bzw. mehre-
rer sachkundiger Beisitzenden gemäß § 7 Abs. 
3 abgenommen. Mündliche Prüfungen sind Ein-
zelprüfungen oder Gruppenprüfungen. An 
Gruppenprüfungen dürfen nicht mehr als 4 Stu-
dierende teilnehmen. 
 
(3) Sofern in dieser Ordnung nichts anderes be-
stimmt ist, dauern mündliche Prüfungen in der 
Regel 30 Minuten. Gruppenprüfungen dauern 
mindestens 15 Minuten je Studierender bzw. 
Studierendem. 
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(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der mündlichen Prüfung sind in einer Nie-
derschrift für die einzelnen Studierenden festzu-
halten. Die Anfertigung der Niederschrift in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen. Die 
Prüfenden hören vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 16 Abs. 1 die Beisitzenden. Das Er-
gebnis ist den Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
 
(5) Studierende, die sich zu einem späteren 
Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, sollen nach Maßgabe der räumli-
chen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhö-
rer zugelassen werden, es sei denn, die zu Prü-
fenden haben spätestens bis zum Beginn der 
Prüfung widersprochen.  
 
(6) Auf Antrag von Studierenden kann die 
Gleichstellungsbeauftragte des Senats oder die 
Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs 
sowie die/der Beauftragte des Senats für die 
Belange Studierender mit Behinderungen an 
mündlichen Prüfungen teilnehmen. 
 
§ 12 Schriftliche Prüfungen 
 
(1) In schriftlichen Prüfungen sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit 
weitgehend selbstgesteuerte, eigenständige 
forschungs- oder anwendungsorientierte Pro-
jekte durchführen können, dass sie über ein 
breites, detailliertes und kritisches Verständnis 
auf dem neuesten Stand des Wissens in einem 
oder mehreren Spezialbereichen verfügen und 
ihr Wissen und Verstehen die Grundlage für die 
Entwicklung und/oder Anwendung eigenständi-
ger Ideen bildet.  
 
(2) Klausuren dauern 45 bis 300 Minuten.  
 
(3) Hausarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Die Arbeitsbelastung beträgt 
nicht mehr als zwei Drittel der ausgewiesenen 
studentischen Arbeitsbelastung des jeweiligen 
Moduls. Bei Gruppenarbeiten muss der zu be-
wertende Beitrag der einzelnen Studierenden 
deutlich unterscheidbar und bewertbar sein. 
 
(4) Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-
Choice-Verfahren sind in der Regel ausge-
schlossen. Soweit sie vom Prüfungsausschuss 
auf begründeten Antrag des/der Lehrenden 
ausnahmsweise zugelassen wurden richten sie 
sich nach der Ordnung zur Durchführung von 
Prüfungen im Multiple-Choice-Verfahren der 
Hochschule Trier in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
§ 13 Projektarbeiten 
 
(1) In Projektarbeiten sollen die Studierenden 
nachweisen, dass sie ihr Wissen und Verstehen 

sowie ihre Fähigkeit zur Problemlösung auch in 
neuen und unvertrauten Situationen, die in ei-
nem breiten oder multidisziplinären Zusammen-
hang mit ihrem Studienfach stehen, anwenden 
können. Sie sollen Wissen integrieren und mit 
Komplexität umgehen können. Projektarbeiten 
umfassen eine schriftliche Ausarbeitung.  
 
(2) Der Bearbeitungszeitraum einschl. der 
schriftlichen Ausarbeitung beträgt maximal 18 
Wochen.  
 
(3) Projektarbeiten sind Einzelarbeiten oder 
Gruppenarbeiten. Bei Gruppenarbeiten muss 
der zu bewertende Beitrag der einzelnen Stu-
dierenden deutlich unterscheidbar und bewert-
bar sein. 
 
§ 14 Abschlussarbeit 
 
(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die 
Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist weitgehend selbstgesteuert 
ein fachliches Vorhaben eigenständig for-
schungs- oder wissenschaftlich anwendungs-
orientiert durchführen zu können. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass 
die Studierenden ein Thema für die Abschluss-
arbeit von einer vom Prüfungsausschuss zu be-
nennenden betreuenden Person erhalten. Da-
bei ist den Studierenden Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge zu machen. Thema, Aufgabenstel-
lung und Umfang der Abschlussarbeit müssen 
so gestellt sein, dass die Bearbeitungszeit ent-
sprechend 22 Leistungspunkten (ECTS) einge-
halten werden kann. Prüfende der Abschlussar-
beit geben das Thema der Abschlussarbeit über 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses aus. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. 
Sie beginnt mit der Ausgabe des Themas. Eine 
Verlängerung von bis zu 3 Monaten kann durch 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses im Einzelfall gewährt werden. In Fäl-
len der Verlängerung ist der Grund von der/dem 
die Abschlussarbeit bearbeitenden Studieren-
den glaubhaft zu machen und eine Stellung-
nahme der/des Erstprüfers einzuholen. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Drittels des Bearbeitungszeitraums zu-
rückgegeben werden. Der Zeitpunkt der Rück-
gabe ist aktenkundig zu machen. Die Bearbei-
tung eines neuen Themas ist innerhalb von drei 
Monaten nach der Rückgabe des ersten The-
mas anzumelden.  
 
(4) Die Abschlussarbeit kann auch als Gruppen-
arbeit zugelassen werden, wenn der zu bewer-
tende Beitrag der einzelnen Studierenden deut-
lich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
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Anforderungen nach § 22 Abs. 1 erfüllt. Über die 
Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses auf Antrag der Stu-
dierenden nach Anhörung der bzw. des Erstprü-
fenden. 
 
(5) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim vor-
sitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses  
oder bei der vom Prüfungsausschuss zu be-
stimmenden Stelle abzuliefern. Form und An-
zahl der abzugebenden Exemplare legt der Prü-
fungsausschuss fest. Bei der Abgabe haben die 
Studierenden schriftlich zu versichern, dass sie 
ihre Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt haben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkun-
dig zu machen. Ist die Abschlussarbeit nicht 
fristgerecht abgeliefert, gilt sie als nicht bestan-
den. Bei Nichtbestehen erhalten die Studieren-
den einen schriftlichen Bescheid, der sie gleich-
zeitig darüber informiert, ob und bis wann eine 
weitere Wiederholung der Abschlussarbeit 
möglich ist.  
 
(6) Die Abschlussarbeit ist von mindestens zwei 
Personen, die gemäß § 7 Abs. 2 als Prüfende 
zugelassen sind, zu bewerten, wobei eine die-
ser Personen der Gruppe der Professoren (§ 37 
Abs. 2 Nr.1 HochSchG) des Fachbereichs Um-
weltwirtschaft/ Umweltrecht der Hochschule 
Trier angehören muss. Eine der beiden Perso-
nen soll die Arbeit betreut haben.  
 
§ 15 Kolloquium über die Abschlussarbeit 
 
Die Studierenden präsentieren ihre mit mindes-
tens „ausreichend“, 4 Punkte, bewertete Ab-
schlussarbeit in einem Kolloquium von in der 
Regel 30 Minuten Dauer. Dabei wird der Inhalt 
der Abschlussarbeit im Kontext des jeweiligen 
Studiengangs hinterfragt. Die Präsentation fin-
det vor einer Prüfungskommission statt. Dieser 
gehören an: 
1. die oder der Prüfende der Abschlussarbeit 

gemäß § 14 Abs. 6 und mindestens eine wei-
tere prüfende Person gem. § 7 Abs. 2, 
oder 

2. die oder der Prüfende der Abschlussarbeit 
und ein weiteres, vom Prüfungsausschuss 
zu bestimmendes, sachkundiges beisitzen-
des Mitglied. 

§ 11 Abs. 4 bis 6 gelten entsprechend. 
 
§ 16 Bewertung der Prüfungsleistungen / Er-
mittlung von Modulergebnissen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistun-
gen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-
gesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind 
folgende Noten zu verwenden:  

sehr gut = eine besonders hervorragende Leis-
tung, (16, 17, 18 Punkte),  
gut = eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung,  
(13, 14, 15 Punkte),  
vollbefriedigend = eine über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegende Leistung, (10, 11, 
12 Punkte),  
befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hin-
sicht durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, (7, 8, 9 Punkte),  
ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch 
entspricht, (4, 5, 6 Punkte),  
mangelhaft = eine an erheblichen Mängeln lei-
dende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leis-
tung, (1, 2, 3 Punkte),  
ungenügend = eine völlig unbrauchbare Leis-
tung (0 Punkte).  
 
(2) Bei der Bewertung durch mehrere Prüfende 
und nicht übereinstimmender Bewertung der 
Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss in der Regel innerhalb von 6 Wo-
chen im Rahmen der abgegebenen Noten, 
wenn die Differenz der abgegebenen Noten 
größer als eine Notenstufe (3 Punkte nach Abs. 
1) ist. Andernfalls wird die Note aus dem Mittel-
wert der abgegebenen Noten gebildet.  Dabei 
werden nur die ersten beiden Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Der 
Prüfungsausschuss kann die Entscheidung ge-
mäß Satz 1 dem vorsitzenden Mitglied übertra-
gen. 
 
(3) Modulergebnis ist die Note der zugehörigen 
Prüfungsleistung. Sind einem Modul mehrere 
Prüfungsleistungen zugeordnet, muss jede Prü-
fungsleistung mit mindestens ausreichend (4,0) 
bewertet sein. Das Ergebnis des Moduls ist 
dann der mit den Leistungspunkten (ECTS) ge-
wichtete Mittelwert der Noten der jeweiligen 
Prüfungsleistungen. Vom gebildeten Mittelwert 
werden nur die ersten beiden Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Die Prüfungsgesamtnote lautet auf 
sehr gut bei einer Punktzahl von 14,00 bis 
18,00,  
gut bei einer Punktzahl von 11,50 bis 13,99,  
vollbefriedigend bei einer Punktzahl von 9,00 
bis 11,49,  
befriedigend bei einer Punktzahl von 6,50 bis 
8,99,  
ausreichend bei einer Punktzahl von 4,00 bis 
6,49,  
mangelhaft bei einer Punktzahl von 1,50 bis 
3,99,  
ungenügend bei einer Punktzahl von 0,00 bis 
1,49. 
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(5) Für die Umrechnung der Noten in die ECTS-
Bewertungsskala und umgekehrt gelten die Re-
geln der Kultusministerkonferenz in der jeweilig 
gültigen Fassung.  
 
(6) Wurde ein Modulergebnis mit mindestens 
„ausreichend“ gemäß Abs. 1 bewertet, werden 
die entsprechenden Leistungspunkte (ECTS) 
gemäß Anlage 1 vergeben. 
 
(7) Studierende können gegen die Bewertung 
von Prüfungsleistungen innerhalb von 4 Wo-
chen nach Einsichtnahme in die bewertete Prü-
fungsleistung unter Angabe von Gründen 
schriftlich remonstrieren. Das Nähere regelt der 
Prüfungsausschuss durch Beschluss. 
 
§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-
nungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht aus-
reichend" bzw. „nicht bestanden“ bewertet, 
wenn Studierende zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder 
wenn sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dasselbe 
gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei-
tungszeit erbracht wird. 
 
(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungster-
mins oder für den Rücktritt nach Beginn einer 
Prüfung geltend gemachten Gründe müssen 
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder bei der vom Prüfungsausschuss 
benannten Stelle unverzüglich schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit ist das Attest unverzüglich spätestens 
bis zum dritten Werktag nach dem Prüfungster-
min bei dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder bei der vom Prüfungs-
ausschuss zu bestimmenden Stelle vorzulegen. 
Das Attest muss die Prüfungsunfähigkeit erken-
nen lassen. Die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes kann verlangt werden. Der Krankheit 
von Studierenden steht die Krankheit eines zu 
versorgenden Kindes gleich. Andere von Stu-
dierenden nicht zu vertretende Gründe, wie z.B. 
erhebliche familiäre Verpflichtungen, können 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag einer 
Krankheit gleichgestellt werden. Werden die 
Gründe anerkannt, ist der nächste Prüfungster-
min wahrzunehmen. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein-
flussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
mit "ungenügend (0 Punkte)" bzw. „nicht be-
standen“ bewertet. Studierende, die den ord-

nungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, kön-
nen von den jeweils Prüfenden oder Aufsichts-
führenden von der Fortsetzung der Prüfung 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit "ungenü-
gend (0 Punkte)" bewertet. Prüfungsleistungen, 
die im ersten Prüfungsversuch wegen Täu-
schung oder eines sonstigen ordnungswidrigen 
Verhaltens für nicht bestanden erklärt wurden, 
können nur einmal wiederholt werden. Prü-
fungsleistungen, die im zweiten Prüfungsver-
such wegen Täuschung oder eines sonstigen 
ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestan-
den erklärt wurden, führen zu einem Verlust des 
Prüfungsanspruches im Studiengang, für den 
diese Prüfungsordnung gilt. In schwerwiegen-
den Fällen grober Täuschung kann jede Wie-
derholung des Prüfungsversuches ausge-
schlossen werden. 
 
(4) Als Täuschungsversuch i.S.v. Abs. 3 gilt 
auch der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel 
während der Prüfung. Nicht zugelassene Hilfs-
mittel in diesem Sinne sind bspw. auch Mobilte-
lefone oder andere elektronische Kommunikati-
onsmittel. Dem Besitz im Prüfungsraum ist die 
Deposition im räumlichen Umfeld des Prüfungs-
raums, z. B. in den Toilettenräumen, Fluren oder 
Treppenhäusern gleichgestellt. Es gelten die 
allgemeinen Grundsätze des Anscheinsbewei-
ses. 
 
(5) Entscheidungen nach Abs. 3 trifft der Prü-
fungsausschuss und sind vom diesem oder von 
der von ihm zu bestimmenden Stelle den Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen, zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
(6) Die Abschlussarbeit gilt als nicht bestanden, 
wenn sie ganz oder in wesentlichen Teilen nicht 
durch den Studierenden selbst verfasst wurde 
(Plagiat). Eine Wiederholung nach § 19 Abs. 4 
kann dann ausgeschlossen werden. Zur Beur-
teilung, ob ein Plagiat vorliegt, ist eine weitere 
prüfungsberechtigte Person gemäß § 7 Abs. 2 
hinzuzuziehen. Die oder der Betroffene ist vor 
der Entscheidung zu hören. Über den Aus-
schluss der Wiederholung nach § 19 Abs. 4 ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 
§ 18 Bestehen, Nichtbestehen und Beschei-
nigung von Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle 
geforderten Module nach Anlage 1 mit mindes-
tens "ausreichend" bewertet wurden. Die Mas-
terprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
die Wiederholungsmöglichkeiten der Prüfungs-
leistungen (§ 19 Abs. 1 und 2) erfolglos ausge-
schöpft wurden. 
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(2) Bei Verlust des Prüfungsanspruchs erhalten 
die Studierenden einen schriftlichen Bescheid, 
der gleichzeitig Auskunft über den Studiengang 
gibt, in dem der Verlust des Anspruchs auf Prü-
fungen stattgefunden hat.  
 
(3) Haben Studierende eine Prüfungsleistung 
endgültig nicht erbracht, wird ihnen auf Antrag 
eine zusammenfassende Bescheinigung über 
die erbrachten Prüfungsleistungen ausgestellt. 
Die Ausstellung dieser Bescheinigung in elekt-
ronischer Form ist ausgeschlossen. 
 
§ 19 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
und Abschlussarbeit 
 
(1) Prüfungsleistungen außer der Abschlussar-
beit und dem Kolloquium, die nicht mindestens 
gemäß § 16 Abs. 1 mit "ausreichend" bewertet 
worden sind, können zweimal wiederholt wer-
den. § 17 Abs. 3 bleibt unberührt. Nicht bestan-
dene Prüfungen in dem gewählten Studiengang 
an einer Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland sind als Fehlversuche auf die zu-
lässige Zahl der Wiederholungsprüfungen an-
zurechnen.  
 
(2) Die Wiederholungsprüfungen sind im Rah-
men der Prüfungstermine des jeweils über-
nächsten Semesters abzulegen. Für Studie-
rende einer ausländischen Partnerhochschule 
kann die Wiederholungsprüfung im gleichen 
Semester erfolgen, wenn diese Studierenden 
zum Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung nicht 
mehr eingeschrieben sein werden. Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(3) Die Wiederholung einer im ersten Prüfungs-
versuch bestandenen Prüfungsleistung ist zur 
Notenverbesserung einmal zum jeweils nächs-
ten Prüfungstermin zulässig. Wird eine Noten-
verbesserung nicht erreicht, bleibt die im ersten 
Prüfungsversuch erzielte Note gültig. Für die 
Abschlussarbeit sowie für das Kolloquium über 
die Abschlussarbeit ist eine Wiederholung zur 
Notenverbesserung nicht zulässig.  
 
(4) Die Abschlussarbeit und das Kolloquium 
können nur einmal wiederholt werden. Eine 
nicht bestandene Abschlussarbeit muss inner-
halb von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
Bescheids über das Nichtbestehen mit einem 
neuen Thema angemeldet werden. § 17 Abs. 6 
bleibt unberührt. 
 
(5) Bei einer nicht bestanden Prüfungsleistung 
in einem Wahlpflichtmodul erfolgt die Wiederho-
lungsprüfung im identischen Modul. Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
 

§ 20 Anerkennung von Studien- und Prü-
fungsleistungen und Anrechnung außer-
hochschulischer Kompetenzen  
 
(1) Die Anerkennung von Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie die Anrechnung von au-
ßerhochschulischen Kompetenzen erfolgt ge-
mäß § 25 Abs. 3 HochSchG.  
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die in ei-
nem Studiengang an einer in- oder ausländi-
schen Hochschule oder an der Hochschule 
Trier erbracht worden sind, werden anerkannt, 
sofern sich die dabei erlangten Lernergebnisse 
in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von 
denjenigen eines Studienganges, für den die 
Anerkennung beantragt wird, nicht wesentlich 
unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrach-
tung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistun-
gen für die Erreichung der Ziele des Studiums 
und den Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzu-
nehmen. In diesem Sinne liegt ein wesentlicher 
Unterschied vor, wenn der Antragsteller voraus-
sichtlich beeinträchtigt wird, das Studium erfolg-
reich zu absolvieren. Die Bereitstellung hinrei-
chender Informationen zur Anerkennung obliegt 
der antragstellenden Person. Die Beweislast für 
die Geltendmachung wesentlicher Unter-
schiede liegt bei der Hochschule. 
 
(3) Auf Antrag kann die Hochschule außerhalb 
des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse 
und Qualifikationen auf der Grundlage vorge-
legter Unterlagen anrechnen, wenn diese 
Kenntnisse und Fähigkeiten den Prüfungsleis-
tungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertig sind. Außerhalb des Hoch-
schulwesens erworbene Kenntnisse und Quali-
fikationen werden maximal bis zur Hälfte des 
Hochschulstudiums anerkannt. Die Überprü-
fung, ob die von der antragstellenden Person 
erbrachten außerhochschulischen Leistungen 
den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
gleichwertig sind, wird im Einzelfall anhand der 
von der antragstellenden Person vorgelegten 
Unterlagen, wie z.B. Arbeitsproben, Zeugnisse, 
Fächerbeschreibungen, Lehrpläne und ähnli-
chem, vorgenommen. Der Nachweis der 
Gleichwertigkeit obliegt der antragstellenden 
Person. 
 
(4) Sofern Studienzeiten, Leistungspunkte 
(ECTS) oder Prüfungsleistungen anerkannt 
werden, werden Noten - soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – übernommen und in 
die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen sowie bei 
angerechneten Leistungen nach Absatz 3 wird 
der Vermerk „bestanden“ in das Zeugnis aufge-
nommen. Diese Leistungen bleiben bei der Be-
rechnung der Gesamtnote außer Betracht. Al-
ternativ kann bei unvergleichbaren Notensyste-
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men die modifizierte bayerische Formel zur No-
tenumrechnung angewendet werden. Diese 
Leistungen werden dann bei der Berechnung 
der Gesamtnote berücksichtigt. Im Abschluss-
zeugnis und im Diploma Supplement wird ver-
merkt, welche der aufgeführten Studien- und 
Prüfungsleistungen anerkannt oder welche au-
ßerhochschulischen Qualifikationen angerech-
net wurden. 
 
(5) Die Verfahren zur Anerkennung nach Absatz 
2 und Absatz 3 legt der Prüfungsausschuss 
fest. 
 
(6) Anträge auf Anerkennung nach Absatz 2 o-
der Anrechnungen nach Absatz 3 werden in der 
Regel innerhalb von drei Monaten bearbeitet. 
 
(7) Die erstmalige rechtsverbindliche Anmel-
dung zur Erbringung einer Prüfungsleistung 
schließt den späteren Antrag auf Anerkennung 
derselben Prüfungsleistung aus. Dies gilt auch 
im Falle eines rechtswirksamen späteren Prü-
fungsrücktritts. 
 
§ 21 Bestandteile der Masterprüfung 
 
Die Masterprüfung besteht aus 
1. der Abschlussarbeit aus einem Gebiet des 

Insolvenzrechts bzw. des Reorganisations-
verfahrens, 

2. den studienbegleitenden Prüfungsleistun-
gen der Module, die in Anlage 1 dieser Prü-
fungsordnung aufgeführt sind,  

3. dem Kolloquium über die Abschlussarbeit. 

 
§ 22 Zulassungsvoraussetzungen für die Ab-
schlussarbeit 
 
Die Studierenden können sich frühestens nach 
Bekanntgabe der Erreichung von 60 Leistungs-
punkten (ECTS) zur Abschlussarbeit anmelden. 
Die Studierenden müssen sich spätestens drei 
Monate nach der Bekanntgabe der letzten be-
standenen Prüfungsleistung zur Master-Thesis 
anmelden. Bei der Ermittlung der für die frühes-
tens mögliche Anmeldung erforderlichen ECTS-
Punkte werden die ECTS-Punkte der gemäß § 
4 gegebenenfalls zusätzlich zu erbringenden 
Leistungen laut individuellem Belegungskatalog 
nicht dazugezählt, sondern sind darüber hinaus 
bis zur Anmeldung der Masterabschlussarbeit 
nachzuweisen (§ 4 Absatz 3). Die Bekanntgabe 
erfolgt über das hochschuleigene elektronische 
Prüfungsverwaltungssystem. Erfolgt die Anmel-
dung zur Abschlussarbeit nicht fristgemäß, gilt 
sie als erstmalig nicht bestanden.  
 
 
 
 

§ 23 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis, Dip-
loma Supplement 
 
(1) Aus dem Mittelwert der nach Anzahl der 
ECTS-Punkte gewichteten Noten der Prüfungs-
leistungen sowie der Note der Master-Thesis 
wird die Gesamtnote gebildet. Die gemittelte 
Note der Prüfungsleistungen wird dabei zwei-
fach gewichtet. Die Note für die Master-Thesis 
setzt sich aus der Bewertung der schriftlichen 
Arbeit und dem Kolloquium zusammen, wobei 
die schriftliche Arbeit dreifach gewertet wird. § 
16 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. Bei 
überragenden Leistungen (Gesamtnote „sehr 
gut, 14 Punkte“ und besser, § 16 Absatz 4 wird 
das Gesamturteil „Mit Auszeichnung bestan-
den" erteilt. Bei der Bildung der Gesamtnote 
werden nur die beiden ersten Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(2) Über die bestandene Masterprüfung wird ein 
Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält 
1. Name des weiterbildenden Masterstudien-

gangs, 
2. Thema und Note der Masterabschlussarbeit 

sowie die Note des Kolloquiums über die 
Masterabschlussarbeit, 

3. Bezeichnung und Ergebnis der Module ge-
mäß § 21 Nr. 2, 

4. eine Auflistung der gemäß § 4 Absatz 3 zu-
sätzlich erbrachten Leistungen, 

5. Gesamtnote gemäß Absatz 1. 

(3) Auf Antrag der Studierenden wird 
1. die bis zum Abschluss der Masterprüfung 

benötigte Fachstudiendauer und 
2. eine Auflistung der außerhalb der Anlage 1 

bestandenen zusätzlichen Studien- und Prü-
fungsleistungen und Aufenthalte an anderen 
Hochschulen in einen Anhang zum Zeugnis 
aufgenommen. 

(4) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und trägt das Datum des Tages, an dem  
die/der Studierende die letzte Leistung erbracht 
hat. 
 
(5) Die Hochschule stellt ein Diploma Supple-
ment (DS) entsprechend dem „Diploma-Supp-
lement Modell“ von Europäischer Union/Euro-
parat/ UNESCO in deutscher und englischer 
Sprache aus. Als Darstellung des nationalen 
Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwi-
schen Kultusministerkonferenz und Hochschul-
rektorenkonferenz abgestimmte Text in der je-
weils gültigen Fassung zu verwenden. 
 
(6) Auf Antrag der Studierenden soll die Hoch-
schule zusätzlich zur Ausstellung des Diploma 
Supplements Übersetzungen der Urkunde, des 
Zeugnisses und ggf. des Anhangs zum Zeugnis 
in englischer Sprache aushändigen. 
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(7) Die Ausstellung des Diploma Supplements 
und des Zeugnisses einschließlich des An-
hangs zum Zeugnis in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. 
 
§ 24 Urkunde 
 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Mas-
terurkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des 
akademischen Grades „Master of Laws, LL.M." 
beurkundet. 
 
(2) Die Masterurkunde wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten der Hochschule und dem 
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule versehen. 
 
(3) § 23 Absatz 6 und 7 gelten entsprechend. 
 
§ 25 Ungültigkeit der Masterprüfung 
 
(1) Haben Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz 
oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
Satz 1 gilt auch, wenn die Täuschungstatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt wird. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Studierenden hierüber täuschen wollten, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-
heilt. Haben Studierende die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(3) Den Studierenden ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Wird aufgrund einer Entscheidung nach Ab-
satz 1 oder 2 die Note einer Prüfung abgeändert 
oder eine Prüfung als "nicht bestanden" erklärt, 
ist das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen 
und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Ent-
sprechendes gilt für die Masterurkunde. 
 
(5) Prüfungsunterlagen werden, soweit dem 
Prüfungsergebnis nicht widersprochen wird, 
zwei Jahre nach dem Abschluss der Masterprü-
fung aufbewahrt. Soweit dem Prüfungsergebnis 
widersprochen wurde, müssen Prüfungsunter-
lagen über den in Satz 1 genannten Zeitraum 
hinaus aufbewahrt werden, bis das Verfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist. 
 
 

§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Studierende können sich vor Abschluss ihrer 
Prüfung über Teilergebnisse unterrichten. Inner-
halb eines Jahres nach Bekanntgabe des Er-
gebnisses der jeweiligen Prüfung wird den Stu-
dierenden Einsicht in ihre Prüfungsakten ge-
währt. 
 
§ 27 Inkrafttreten 
 
Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ in 
Kraft. Sie gilt für alle Studierenden mit einem 
Studienbeginn ab dem Wintersemester 
2018/19.  
 
§ 28 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung und Übergangsvorschriften 
 
Außerkraftsetzung der bisherigen Prüfungsord-
nung sowie Übergangsbestimmungen sind ge-
sondert in der Aufhebungsordnung festgelegt. 
 
Birkenfeld, den 17.10.2017 
 
gez.: Prof. Dr. Klaus Helling 
Der Dekan des Fachbereiches Umweltwirt-
schaft/Umweltrecht der Hochschule Trier  
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Anlage 1: Master-Studiengang Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
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Modul 1: Insolvenzverfahrensrecht
1.1 Das Insolvenzantragsverfahren
1.2 Der typische Ablauf des Insolvenzverfahren
1.3 Besondere Verfahren des Insolvenzrechts
1.4 Internationales Insolvenzrecht
Summe 10 10
Modul 2: Betriebswirtschaft
2.1 Unternehmenskrise und Krisenerkennung
2.2 Betriebswirtschaftliche Grundlagen
2.3 Betriebswirtschaftliche Restrukturierung
2.4 Planrechnung und Verantwortung im Verfahren
Summe 10 10
Modul 3: Insolvenzrecht I
3.1 Vertragsverhältnisse in der Insolvenz
3.2 Anfechtung und Aufrechnung in der Insolvenz
3.3 Insolvenzarbeitsrecht
3.4 Sozialrecht in der Insolvenz
Summe 10 10
Modul 4: Insolvenzrecht II
4.1 Gesellschaftsrecht in Krise und Insolvenz
4.2 Strafrecht in Krise und Insolvenz
4.3 Umweltrecht in der Insolvenz
4.4 Insolvenzrecht in der Kautelarpraxis
Summe 10 10
Modul 5: Steuern und Finanzwirtschaft
5.1 Betriebliche Steuern
5.2 Steuern und Steuerrecht in der Insolvenz
5.3 Kreditsicherheiten
5.4 Kreditsicherheiten in der Insolvenz
5.5 Bankrecht im Insolvenzverfahren
Summe 10 10
Modul 6: Restrukturierung und Sanierung
6.1 Personelle Restrukturierung in Krise und 
Insolvenz
6.2 Unternehmensverkauf in Krise und Insolvenz
6.3 Umstrukturierung internationaler Vertäge
6.4 Sanierung in der Insolvenz
Summe 10 10
Modul 7: Master-Thesis 22 22
Modul 8: Kolloquium 8 8
Summe ges. 20 20 20 30 90

1 2 3 4 Summ

 
 



Nr. 2017-08  publicus – Amtliches Veröffentlichungsorgan der HS Trier S. 108 

 

 

Anlage 2: Module mit Studienleistungen gemäß § 10 als Voraussetzung zur Erbringung einer 
Prüfungsleistung im Master-Studiengang Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
 

Sem.: 1 2 3 4 ∑

An
za

hl
 

St
ud

ie
nl

ei
st
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ge

n

Modul 1: Insolvenzverfahrensrecht 1

Modul 2: Betriebswirtschaft 1

Modul 3: Insolvenzrecht I 1

Modul 4: Insolvenzrecht II 1

Modul 5: Steuern und Finanzwirtschaft 1
Modul 6: Restrukturierung und 
Sanierung 1

Modul 7: Master-Thesis

Modul 8: Kolloquium

∑ 2 2 2 6

 
 

* Studienleistung ist Voraussetzung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung 
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Anlage 3:  
Ordnung zur Feststellung  

der studiengangsbezogenen Eignung für 
den weiterbildenden Master-Studiengang 
„Insolvenzrecht und Reorganisationsver-

fahren (LL.M.)“ des Fachbereichs  
Umweltwirtschaft / Umweltrecht  

der Hochschule Trier,  
Standort Umwelt-Campus Birkenfeld 

 
§ 1 Zweck der Feststellung 
 
(1) Die Einschreibung für den weiterbildenden 
Master-Studiengang „Insolvenzrecht und Reor-
ganisationsverfahren (LL.M.)“ des Fachbe-
reichs Umweltwirtschaft/Umweltrecht setzt den 
Nachweis einer studiengangbezogenen Eig-
nung nach Maßgabe der Ordnung für die Prü-
fung im Master-Studiengang „Insolvenzrecht 
und Reorganisationsverfahren (LL.M.)“ im 
Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht an 
der Hochschule Trier vom 17.10.2017 (publicus 
Nr. 2017-08) voraus. 
  
(2) Die Eignungsprüfung dient der Feststellung, 
ob die berufliche Qualifikation des Bewerbers / 
der Bewerberin mit der eines abgeschlossenen 
grundständigen Studiums gleichwertig ist. 
 
§ 2 Feststellungsverfahren 
 
(1) Die Feststellung der studiengangbezogenen 
Eignung erfolgt im Zuge des Zulassungsverfah-
rens durch den Zulassungsausschuss des wei-
terbildenden Master-Studiengangs „Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren (LL.M.); 
die Eignungsprüfung kann auf einzelne profes-
sorale Mitglieder des Ausschusses übertragen 
werden. Die Bewerbung muss folgende Unter-
lagen beinhalten: 
1. ein formloser Antrag mit Angabe der Vorbil-

dung,  
2. die allgemeinen Bewerbungsunterlagen ge-

mäß § 4 Absatz 2 der Prüfungsordnung für 
den weiterbildenden Master-Studiengang 
„Insolvenzrecht und Reorganisationsverfah-
ren (LL.M.)“. 

(2) Zur Durchführung des Feststellungsverfah-
rens werden die Unterlagen der Bewerberin / 
des Bewerbers durch den Zulassungsaus-
schuss geprüft. Sofern die Prüfung der Unterla-
gen durch den Zulassungsausschuss positiv 
beschieden wurde, erhält die Bewerberin / der 
Bewerber eine schriftliche Mitteilung mit einer 
Einladung zu einer mündlichen Eignungsprü-
fung. Die Mitteilung kann auch in elektronischer 
Form erfolgen. 
 
§ 3 Mündliche Eignungsprüfung 
 
(1) Zur Eignungsprüfung werden Bewerberin-
nen oder Bewerber zugelassen, die die in der 

Prüfungsordnung festgelegten Zulassungsvo-
raussetzungen nach § 4 Absatz 2 Nr. 1 bis 3 er-
füllen.  
 
(2) Bei der Eignungsprüfung handelt es sich um 
eine mündliche Prüfung in den Prüfungsgebie-
ten „Grundzüge des materiellen Insolvenz-
rechts“ und „Insolvenzverfahrensrecht“. Die 
mündliche Eignungsprüfung wird von mindes-
tens einem professoralen Mitglied des Prü-
fungsausschusses und einer beisitzenden Per-
son durchgeführt, die vom vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses bestimmt werden.  
 
(3) Die Bewerber referieren außerdem zehn Mi-
nuten über ein in der Einladung zur mündlichen 
Eignungsprüfung auszugebendes Thema. Dar-
über hinaus werden die Vorstellung der Bewer-
berinnen und Bewerber über den weiterbilden-
den Master-Studiengang sowie ihre Motivation 
und die persönliche Lernfähigkeit erörtert.  
 
(4) Die Eignungsprüfung wird mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet.  
 
(5) Über die mündliche Eignungsprüfung ist 
eine Niederschrift anzufertigen, aus der  
1. Tag und Ort des Feststellungsverfahrens,  
2. die Namen der beteiligten Prüfenden,  
3. der Name der Bewerberin oder des Bewer-

bers sowie 
4. die Entscheidung und die Gründe für die 

Entscheidung des Bestehens bzw. des 
Nichtbestehens der Eignungsprüfung, 

ersichtlich sein müssen. 
 
(6) Der Bewerberin oder dem Bewerber wird auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Niederschrift 
gewährt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Fest-
stellungsverfahrens an den Studiengangbeauf-
tragten zu stellen. 
 
(7) Für die Eignungsprüfung gelten die Vor-
schriften der Prüfungsordnung des weiterbil-
denden Master-Studiengangs „Insolvenzrecht 
und Reorganisationsverfahren (LL.M.)“, soweit 
sich aus den Bestimmungen dieser Ordnung 
nichts Abweichendes ergibt.  
 
§ 4 Bekanntgabe der Entscheidungen 
 
Die Entscheidung über die festgestellte Gleich-
wertigkeit der beruflichen Qualifikation sowie 
über das Bestehen oder Nichtbestehen der Eig-
nungsprüfung wird den Bewerbern durch 
schriftlichen Bescheid mitgeteilt. Dieser ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 5 Wiederholung der Eignungsprüfung 
 
Bewerberinnen und Bewerber, deren studien-
gangbezogene Eignung nicht festgestellt wor-
den ist, können sich ein weiteres Mal zur Eig-
nungsprüfung melden.  
 
§ 6 Geltungsbereich 
 
(1) Die Feststellung der studiengangbezogenen 
Eignung erstreckt sich auf den Master-Studien-
gang, für den sie ausgesprochen wurde. In be-
gründeten Fällen kann das vorsitzende Mitglied 
des Zulassungsausschusses des Master-Studi-
enganges „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren“ die Geltungsdauer verlängern. 
  
(2) Neben der Feststellung der studiengangbe-
zogenen Eignung zum weiterbildenden Master-
Studiengang „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren“ im Fachbereich Umweltwirt-
schaft/ Umweltrecht an der Hochschule Trier 
werden keine andersartigen Feststellungen an-
derer Hochschulen anerkannt. 
  
Anlage 4: 
 

Gebührensatzung 
 
§ 1 Erhebung 
 
Das Birkenfelder Institut für Ausbildung und 
Qualitätsmanagement im Insolvenzwesen 
(BAQI) erhebt für den weiterbildenden Master-
Studiengang „Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren (LL.M)“ von den Studierenden 
Studiengebühren nach Maßgabe dieser Gebüh-
renordnung. 
 
§ 2 Höhe 
 
(1) Für den weiterbildenden Master-Studien-
gang „Insolvenzrecht und Reorganisationsver-
fahren (LL.M.)“ werden Studiengebühren i.H.v. 
1.750 € pro Semester erhoben. Die Regelstudi-
enzeit beträgt vier Semester. 
 
(2) Für die Master-Prüfung wird eine Gebühr 
i.H.v. 500 € erhoben. 
 
(3) Bei wiederholter Teilnahme an einer schrift-
lichen Prüfung bzw. Teilnahme an Wiederho-
lungsterminen, insbesondere nach Ablauf der 
Regelstudienzeit, kann von den Studierenden 
eine zusätzliche Prüfungsgebühr erhoben wer-
den, die sich nach dem hierfür tatsächlich anfal-
lenden Aufwand des BAQI bestimmt. Das Glei-
che gilt für die Erbringung zusätzlicher Leistun-
gen gemäß § 4 Absatz 3 der Prüfungsordnung 
des weiterbildenden Master-Studiengangs „In-
solvenzrecht und Reorganisationsverfahren 
(LL.M.)“. 

(4) Die Pflicht zur Entrichtung von Semesterbei-
trägen gemäß der Ordnung für Zulassung und 
Einschreibung der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber an der Hochschule Trier (Ein-
schreibeordnung) in der jeweils geltenden Fas-
sung bleibt unberührt. 
 
§ 3 Fälligkeit 
 
Die Fälligkeit der Studiengebühren richtet sich 
nach dem jeweiligen - in der Rechnung genann-
ten - Datum. Die Rechnungsstellung erfolgt 
durch das BAQI. 
 
§ 4 Ratenzahlung, Stundung, Ermäßigung 
und Erlass 
 
(1) Abweichend von § 3 kann auf Antrag Raten-
zahlung bewilligt werden, wenn die sofortige 
Einziehung des vollen Betrages für die/den Stu-
dierenden mit erheblichen Härten verbunden 
wäre. Die Höhe der Raten soll sich an der Leis-
tungsfähigkeit der Studierenden orientieren und 
so bemessen sein, dass der volle Betrag in der 
Regel innerhalb eines Jahres gezahlt wird. Eine 
Ratenzahlung kann auch gewährt werden, 
wenn ein Antrag gemäß Absatz 3 oder Absatz 
4 abgelehnt wird. 
 
(2) Die Gewährung der Ratenzahlung kann wi-
derrufen werden, wenn Studierende mit der 
Zahlung der Raten in Verzug kommen. Sie ist 
zu widerrufen, wenn er mit der Zahlung von drei 
Raten im Verzug ist.  
 
(3) Auf Antrag der Studierenden können Stu-
diengebühren gestundet werden, wenn die so-
fortige Einziehung mit erheblichen Härten für 
die Studierenden verbunden wäre und die Erfül-
lung des Anspruches durch die Stundung nicht 
gefährdet wird. Die Stundung soll gegen ange-
messene Verzinsung und in der Regel nur ge-
gen Sicherheitsleistung gewährt werden. Eine 
Stundung kann auch gewährt werden, wenn ein 
Antrag gemäß Absatz 4 abgelehnt wird.  
 
(4) Eine Ermäßigung oder ein Erlass kann auf 
Antrag der Bewerberin / des Bewerbers erfol-
gen. Ermäßigung und Erlass sollen nur in 
schwerwiegenden Fällen ausgesprochen wer-
den, in denen dem oder der Studierenden auch 
unter Berücksichtigung seiner / ihrer bei der Be-
werbung um die Zulassung zum Studium nach-
gewiesenen Qualifikation oder seiner / ihren 
bisherigen Leistungen während des Studiums 
nicht ohne Gefährdung seines / ihres angemes-
senen Lebensunterhalts möglich sind. Vor Er-
mäßigung und Erlass sind Fördermöglichkeiten 
durch den Bewerber oder die Bewerberin aus-
zuschöpfen. 
 
(5) Entscheidungen nach § 4 trifft der Studien-
gangbeauftragte. 
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§ 5 Erstattung von Studiengebühren 
 
Studiengebühren können nicht erstattet wer-
den. 
 
§ 6 Folgen der Nichtzahlung 
 
Studierende im weiterbildenden Master-Studi-
engang „Insolvenzrecht und Reorganisations-
verfahren (LL.M.)“, die die fälligen Gebühren 
bzw. die vereinbarten Gebührenraten nicht ent-
sprechend der oben genannten Fristen entrich-
tet haben, können an den Lehrveranstaltungen 
und den damit verbundenen Prüfungen nicht 
teilnehmen bzw. ihre Teilnahme nicht fortset-
zen. Maßgeblich hierfür ist jeweils der Zah-
lungseingang bei der Hochschule Trier. Studie-
rende, die die fälligen Gebühren trotz erfolgter 
Mahnung nicht entrichtet haben, werden zum 
Ende des Semesters, für das die Gebühren 
nicht entrichtet wurden, exmatrikuliert. 
Wird eine Ratenzahlung vereinbart, die über die 
Studienzeit hinausgeht, wird von einer Aushän-
digung der entsprechenden Abschlussdoku-
mente (Masterprüfungszeugnis, Masterprü-
fungsurkunde, etc.) nach erfolgreichem Studi-
enabschluss zunächst abgesehen. Die Aushän-
digung der Abschlussdokumente erfolgt erst mit 
Begleichung der gesamten Studiengebühren. 
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Ordnung zur Aufhebung der Ordnung für 
die Masterprüfung im Studiengang  

Insolvenzrecht und Reorganisationsverfah-
ren an der Hochschule Trier 

 vom 17.10.2017 
 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 
Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167; BS 223-
41) in der Fassung vom 19. November 2010 
(GVBl. S. 463), zuletzt mehrfach geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. März 
2017 (GVBl. S. 17), hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereichs Umweltwirtschafts/Umwelt-
recht der Hochschule Trier am 04.10.2017 die 
folgende Ordnung zur Aufhebung der Ordnung 
für die Masterprüfung im Studiengang Insol-
venzrecht und Reorganisationsverfahren be-
schlossen. Sie wurde vom Präsidenten der 
Hochschule Trier am 16.10.2017 genehmigt. 
Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
 
§ 1 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung 
 
Die Ordnung für die Masterprüfung im Master-
studiengang Insolvenzrecht und Reorganisati-
onsverfahren vom 24.08.2012 (publicus, Nr. 
2012/8 vom 30.08.2012, S. 359-373), geändert 
am 12.02.2016 (publicus, Nr. 2016/03 vom 
01.03.2016, S. 26), wird hiermit aufgehoben. 
 
§ 2 Übergangsvorschriften 
 
(1) Studierende, die vor dem Inkrafttreten der 
neuen Ordnung vom 17.10.2017 im Masterstu-
diengang Insolvenzrecht und Reorganisations-
verfahren eingeschrieben waren, können das 
Studium nach der in § 1 genannten Ordnung bis 
zum Ende des Wintersemesters 2019/2020 
(29.02.2020) beenden. In Härtefällen kann der 
Prüfungsausschuss die Fristen verlängern. 
 
(2) Studierende werden auch nach dem Inkraft-
treten der Ordnung vom 17.10.2017 nach der in 
§ 1 genannten bisherigen Prüfungsordnung ein-
geschrieben, sofern sie bei der Einschreibung 
in den in § 1 genannten Masterstudiengang in 
ein höheres Fachsemester eingestuft werden 
und wenn die Veranstaltungen des höheren 
Fachsemesters gemäß Curriculum der aktuell 
geltenden Prüfungsordnung ihres Studien-
gangs noch nicht angeboten werden. 
 
(3) Studierende nach Abs. 1 können den Wech-
sel von der Prüfungsordnung vom 24.08.2012 
in die Prüfungsordnung vom 17.10.2017 des 
Masterstudiengangs Insolvenzrecht und Reor-
ganisationsverfahren beantragen. Dabei wer-
den gleichwertige Leistungen, die bereits er-
bracht wurden, angerechnet. Der Antrag ist un-
widerruflich.  

(4) Studierende nach Abs. 1, die nach Ablauf 
der dort genannten Frist das Masterstudium 
noch nicht abgeschlossen haben, beantragen 
den Wechsel in die Prüfungsordnung vom 
17.10.2017 des Masterstudiengangs Insolvenz-
recht und Reorganisationsverfahren. Dabei 
werden Studienzeiten sowie gleichwertige Leis-
tungen, die bereits erbracht wurden, angerech-
net. Der Antrag ist unwiderruflich. 
 
(5) Einzelheiten des Übergangs regelt der Prü-
fungsausschuss. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Veröffentlichungsor-
gan der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft. 
 
Trier, den 17.10.2017 
 
gez.: Prof. Klaus Helling  
Der Dekan des Fachbereichs Umweltwirt-
schaft/Umweltrecht der Hochschule Trier 
 


